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Keine Geldentschädigung trotz Aufklärungspflichtverletzung

Hat sich eine fehlerhafte Aufklärung eines Arztes nicht ausgewirkt, weil der Patient auch bei
ordnungsgemäßer Aufklärung in die Behandlung eingewilligt hätte, ist zwar sein allgemeines
Persönlichkeitsrecht verletzt, ein Anspruch auf Schmerzensgeld ist aber in derartigen Fällen in der Regel
ausgeschlossen.
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